
für den Kreis Usingen.
_ __ n <rw«* .mh fttrlaa toou 0 “ I ~ TT-

8«ntol: Dienstag». Donnerstag»
"'den' wichentlichen Fretbeilagen

itagk. " .»̂ ,glatt' »De» Sandmann»
ochenblatt' .

Druck and «erlag von
R. Wagner' Vvchdruckeret in Ufingen.

Schriftleit.rg: Richard Wagner.

Fernsprecher Nr. 21.

Be,ug»prei,: Durch die Post bezogen vierteljührlich
1,50 Mk (außerdem 24 Dfennige vestellgeld) I«
Berlage für den Monat 4b Pfg. - Siar»ckung»gebühr:
Anzeigen SO Pfg-, Reklamen 40 Pfg. die Garmond,eile.

Samstag , den 16. Juni 1617- 52. Jahrgang.

Z zalWr Lrii.
die HernHürgermeisterI

Regierung hat von der Ein«
^ und Abgangslisten für da» I.
^«Kkand genommen.
Men find mil denjenigen de» 2. Viertel.

r -̂ ftdoch nicht au», daß Zu- und
ISstznlOp' kirt Listen hierher mitgeleift

0  den 14. Juni 1917.m Der Vorsitzende
dMmensteuer-Veranlagungs-Kommission

v. Bezold - _
Ufingen, den 14. Juni 1917.

«ammerftrien für die Volksschulen der
de» Kreise», die vereinigte Volk»,

«ie und die Seminar-UebungSschuIe zu
im Einvernehmen mit den Hrrcn

Aktoren für diese»Jahr wie folgt feft-
P": U -b-rficht
eichaefidten Sommerferien im Schuljahre

1917/18.
Voraussicht-

Ufingen: iich-r Beginn
.llibungsfchule^ ^

Dauer
Wochen

Volks und
jnle

r.au

«Hain
tmidorf

unb Hundstall

Kriedrichsthal

Kn

Gadl-Wiihelmsdorf

91. Juni
23. Juli
21. Juni
26. Juli
9. Juli

21. Juni
25. Juni
30. Juli
21. Juni
17. Juni
18. Juni
23. Juli
25 Juni
30. Juli
21. Juni
30. Juli
21. Juni
21. Juni
21. Juni
23. Juli
21. Juni
30. Juli
21. Juni
24 Juni
28. Juli
24. Juni
29. Juli
21. Juni
25. Juni
30. Juli
21. Juni
21. Juni
21. Juni
25. Juni
30. Juli

4'/.

1'/.
2
2
2
3

3'/,
2

1' /,
2Va
9V«
2
17*
2
17*
i7*
2
37*
37*
17*
2
17*
2
37*
1
2
1
2
37;i7,
1
27;27
37
2
17

Voraussicht¬ Dauer
licher Beginn Wochen

Merzhaufen 21. Juni 37,
Michelbach 21. Juni 37,
Mönstadt 21. Juni 37.
Naunstadt 21. Juni 37s
Neuweilnau 18 Juni 2

9. August 17*
Niederem« 25. Juni 1

30. Juli 2
N'ederlauken Oberlouken 21. Juni 17*

22. Juli 3
Niederreisenberg 4. Juli 97*
Oberem» 1. Juli 17*

30. Juli 2
Odernhain 25. Juni 27*
Oberreifenberg 2. Juli 3
Pfaffenwiesbach 24. Juni 3 /*
Reichenbach 25. Juni 1

30. Juli 3
Riedelbach 25. Juni 3

30. Juli 172
Rod am Berg 25. Juni 17*

30. Juli 1
Rod an der Weil

Schmitten
Seelenberg
Steinfischbach

Treisberg

Wehrheim
Weiperfelden
Wernborn
Westerfeld

Wüstems

Nr. L. 5963

18. Juni 2
23 Juli 17*

9. Juli 4
9. Juli 4

25. Juni 1
30. Juli 2*/,
21. Juni 17*
23. Juli 3
25. Juni 21/,
21. Juni 272
17. Juni 21/*
25. Juni 2
29. Juli 1
25. Juni 1
30. Juli 2

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Bekanntmachung
des Viehhandelsverbandes für
denRegierungsbezirk Wiesbaden.
«rette für Schlachtrinder in der Zeit
* ' vom  l . bttSI. Juli 1917.

äm 1. Juli d. I ». treten die neuen herabge¬
setzten Rinderpreise in Kraft. Der Vi hhandelr-
verband ist ermächtigt, in der Zeit vom 1. bi»
31. Juli 1917 noch die bisher maßgebend ge¬
wesenen Preise für solche Schlachtrinder zu be¬
zahlen. die den Kreisvertrauensmännern de» Vieh'
handelrverbande» unmittelbar oder durch Vermitn
lunq eine» Händler» spätestens bi» zum 30 . JUlt
V. 3 §. fest zum Kaufe angemeldet sind. Vieh.
Halter, welche Schlachrinder noch im Juli an die
Kreissammeistellen be» Viehhandelrvcrbande» abzu-
Uefern wünschen ober adzuliefern gehalten sind,
und sich die bisher maßgebend gewesenen Preise
sichern wollen, werben agfgefordert, die Schlacht¬
rinder unter geuauer Kennzeichnungder Stücke
dem Kreisvertrauensmann de» Biehhandelsve»

bände» sest zum Kause anzumcldcn.
Frankfurt(Main), den 14. Juni 1917.Der Vorstand.

Usingen, den 15. Juni 1917.
Wird veröffentlicht mit dem Ersuchen, bte

Bekanntmachung ortsüblich bekannt zu machen.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold-

Bekanntmachung
9090/3. 17. kr. UI. 1

betreffend Beschlagnahme «nd
Beftandserhebnng für elektrische
Maschinen , Transformatoren

und Apparate.
Vom 15 . Jnni 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Er¬
suchen des Königlichen Krieg-Ministerium» hiermrt
zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit bem Bemerken,
daß. soweit nicht nach den allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwider-
Handlung gegen die Beschiagnahmevorschriften nach
8 6*) der Bekanntmachungen über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf in der Fassung vom 28. April
1917 (Reichs-Gesetzbl. S - 376) - und lebe
Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nachd 5**)

*) Mit Gefängnis bi« zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bi» zu zehntausend Mark wird
bestraft:

. . . _
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen,

stand beiseileschafft, beschädigt oder zerstört,
verwendet, verlauft oder kauft oder ein an-
Dm« Veräußerung«- oder ErwerbSgeschiift
über ihn abjchließt;

3 . wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln, zuwiderhandelt,

4.  wer den nach8 5 erlassenen AuSsührungS-
beftimwungen zuwiderhandelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er aus Grund
dieser Verordnung veipflichtet ist. nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich un¬
richtige oder unvollständigeAngaben macht,wird
mit Gefängnis bi« zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark
bestraft. Auch können Vorräte, die ver¬
schwiegen find, im Urteil für bem Staat
verfallen erklärt werden. Ebenjo wird be¬
straft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen
Lagerbücher einzurichten oder zu führen
unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Beiordnung verpflichtet ist. nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben macht, wird mit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder,
im Unvermögenssalle mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten bestraft. Ebenso wird
bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen
Laaerbücher einzurichken oder zu führen
unterläßt.



der Beannlmachungcn über Vorratserhebungen vom3.
Februar 1915, vom3. September 1815, und vom
31. Oktober 1915 (Reichr-Gesetzbl. g>. 54, 549
und 684) bestraft wird. Auch kan» der Betrieb
de» Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur
Fernhailung unzuverlässiger Personen vom Handel vom
33. September 1915 (Reich»-Gesehbl. S 603)
untersagt werden.

8 1
Vo » der Bekanntmachung betraffene

Gegenstande.
Bon der Bekannlmackung werden betroffen:

I. Elektromotoren von 2 PS ( 1,5  k W)
an aufwärt» nebst Zubehör,

3. Stromerzeuger (Dynamomaschinen. Ge-
neratoren) von 3 k W bzw. kVÄ an
aufwärts nebst Zubehör.

3. Umformer und Motorgeneratoren von2
kW bzw. kVÄ an aufwärts, an der
Sekundärseite gemessen, nebstZ„b hör,

4 . Transformatoren von 3 kVA an auf¬
wärts nebst Zubehör,

5. Schallapparake. Sicherung«-, Anlaß- und
Regulierapparaie, Meßinstrumente ufw
für Stromstärken von 200  Amp an
aufwärts, soweit sie nicht schon als Zu-
behör zu den un'er 1 b-r 4 aufgeführten
Maschinen und Transformatoren gehören-

8 3
Beschlagnahme . Wirkung.

Die im § 1 bezeichneten Gegenstände werden
heirmit beschlagnahmt. Die Bes.' lagnahm? hat die
Wirkung, daß die Vornahme von Veränderungen
an den von ihr berührten Gegenständen verboten
ist und rechtsgeschäftliche Berfügung-n über sie nichtig
sind. Den rechtsgeschäfllichen Verfügungen stehen
Verfügungen gleich, die im Wege der Zwanqs-
Vollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 ^
BerL » - eru « g». und Verfügung ».

erlaubui ».
Trotz der Beschlagnahme sind die Benutzung

der Gegenstände zum bestimmung-gemäßen Gebrauch
sowie alle Veränderungen gestaltet, welche zur Er¬
haltung der Gegenstände im aebrauchrsähigen Zu¬
stande erforderlich sind. z. B. Ausbesserungen.
Ferner find alle Veränderungen und Verfügungen
zulässig, wenn sie auf Grund eines schriftlichen
Ersuchen« oder einer Einwilligungreikläruiigdes
Waffen- und Muniiivns-Beschaffungs-Anrtcs Abt.

r58t’rlinar W 15' Kmsü.stendatnm
193/194, eiferen . 8 nltäflc nuf ElnwjÜigung tu
Veränderungen ober Verfügungen(z. B. auf Grund
von Verkauf, Vermietung ufw.) sind an die zu¬
ständigen Maschinenausgleichstellen zu richten, welche
die Antrag- nach Begutachtung dem Waffen- und
Munitions-Beschaffungr-Am! zur Entscheidung zu-
lerten. Für die Betriebsmittel de öffentlichen
Elektrizitätswerke wird die Genehmigung zu Der-
änderungenß oder Verfügungen der .striea»-
RohstofftAbteliung, Sektion LI, Berlin SW 11
Königgrätzerstr. 38 übertragen.

8 4
Meldepflicht.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände (8 1) unterliegen der Meldepsiich,

8 5
Ausnahmen van der Meldepflicht.
Ausgenommen von der Meldepflicht sind die

im 8 1 genannten Gegenstände, solange sie regel¬
mäßig gewerblich in einem Betriebe dcnutzlw rden
der unter 8 2 de« Gesetzes über den vaterländische,,'
Htlfrdienstwom5. D.zember 1916(Reichs-Gelekd!
S . 1333) fällt. Nicht regelmäßig benutzte Gegen
stände der im 8 1 genannten Art find auch von
diesen Betrieben zu meiden.

Allgemein ausgenommen von der Meldepflicht
stad ferner eingebaute Gegenstände für in Betrieb
befindliche Aurzüge(Fahrstühle).

8 ^
Metdepflichtigr Personen.

Zur Meldung verpflichtet find:
1. Alle Personen, welche Gegenstände der

im Z 1 bezeichneten Art im Gewahrsam
haben oder aus Anlaß ihres Handels¬
betriebes oder sonst des Erwerbes wegen
kaufen oder verkaufen,

3. gewerbliche Unternehmer, in deren Be¬
trieben solche Gegenstände erzeugt oder
verarbeitet werden,

3. Kommunen, öffentlich- rechtliche Körper¬

schaften und Verbände.
8 7

Stichtag . Meldefrist.
Maßgebend für die Meldepflicht ist der am

15. Juni 1917 (Stichtag) tatsächlich vorhandene
Bestand. Die Meldungen haben auf den amlljchen
Meldekarte» (8 8) an da« Waffen- und Mumtionr-
Beschaffungs-Amt. Abt. R. III. 1. Berlin W 15,
Kurfü' stendamm 193/194, zu erfolgen und zwar
b:S zum 30. Juni ' 1917 (Meldetermin).

Innerhalb einer Woche sind ferner zu melden
me'depflichiige Gegenstände, die erst nach dem 15.
Juni 1917 j„ Besitz. Gewahrsam oder Zollaufsichl
einer nach 8 6 meldepflichtigen Person gelangen,
oder durch Aufhören einer auf 8 5 beruhenden
Ansnahme oder durch Fertigstellung mcldepflichtigwerden.

Jede I eränderung de« Gewahrsams oder der
Eueniumsverdältiiiffe von meid pflichtigen Gegen«
ständen(Zulässigkeit siede8 3 ) ist von demjenigen,
der bisher für den Gegenstand meldepflichtig war,
auf besonderem Vordruck(Bestandsveränvrrungs-
nachweis) dem Waffen- und Munition,-Beschaft
fung«-Aml zu melde». Die hi rzu uforderliche»
Vordrucke sind in gleicher Weife wie die Melde,
karten an,»fordern (8 8).

8 b
Art der Meldung.

Die Meldung hat für jeden Gegenstand auf
besonderer Meldekarte in zweifacher Ausfertigung
zu erfolgen. Für die Meldung sind die amtlichen
Vordrucke zu benutzen, die vom Waffen- und
Munjtions-Befchaffungr-Ämt sowie von den zu
ständigen MaschinenauSgl-ichstellen auf Anforderung
übersandt werden.

Es sind 6 Arten von Meldekarten vorhanden
mi! den Kennbuchstaben

R  für Gleichstrommaschinen (Motoren und
Generatoren),

8 für Wechsel- (Drehstrom.) Motoren.
C für Wechsel- (Diehsirom-) Generatoren,
D für M.torgeneraioren und Umformer,
E für Transformatoren,
F für Apparate.

Beim Anfordern der Meldekarten ist die ge¬
wünschte Gattung nach Kennbuchstaben und die
erforderliche Anzahl zu bezeichnen.

Die Meldekarten dürfen zu anderen Mitteilungen
nicht benutzt werden. Von der erstatteten Meldung
ist eine dritte Ausfertigung(Abschrift, Durchschrift,
Kopie) von dem Meldenden bei seinen GcschäftS-
papieren zueückzudchaltcn und aufzubewahren.

8 9
Enteignung.

Es muß damir gerechnet weiden, daß die von
der Bekanntmachungbetroffenen Gegenstände (8 1)
im Btdarfssalle enteignet werden, fall« ein vom
Waffen- und Munitions-Beschaffungs-Amt zuvor
aiiempfablener freiwilliger Verkauf oder eine der-
artige Vermietung nicht innerhalb 8 Tagen r»-stan-kommt

Kommt im Falle der Enteignung eine Eini¬
gung bezüglich des Uebernahm Preises nicht zu¬
stande, so entscheidet da« Reichsschiedsgericht für
Kriegswirtschaft. Berlin W 10, Vikloriasiraße 34.

„ 8 10
Lagerbuch rrr»v Auskunft »- rteilnng.

Jeder Meldepfljchtige hat ein Lagerbuch zu
tühren, aus dem jede Aenderung in den Vo rats-
mengen und ih e V-rwendung sowie die Herkunft
und der Nachweis der etwaigen Verfügungsbe-
rechtigung Datum und Geschäftsnummer des
schreiben« der zuständigen Behörde ist onzuführen
— ersichtlich fein muß. Soweit der Melvepflichtige
ein derartiges Lagerbuch bereit« führt, braucht ein
besonderes Lagerbuch nicht eingerichtet zu werden

Beauftragten Beamten der Militär- oder
Polizeibehörden ist jederzeit die Prüfung de«Lager-
buche« sowie die Besichtigung der Räume zu ge«
statten, irr denen meldepflichtigeG.-grnstände sich
befinden oder zu vermuten sind.

8 11
Anfragen und Anträge.

Anfragen und Anträge, welche diese Bekannt¬
machung belr. ffen, find an das Waffen- und
Munitions-Beschaffangs-Am», Abt. ü . HI. 1.
BerlinW 15, Kursürstendamm 193/194 — nicht
an die zuständige Maschinenausgleichstelle— zu
richten. Der Kops der Zuschrift ist mi,' den

Worten„Betrifft elektrischeM.,. .
Oeffenlliche Elektrizitätswerke
und Anträge dieser Art an dal' y ^

MW
8 12  |

O v Mil 0Q | 5 .
KriegSami. Krieg«.Rohstoff-M .^ '
Berlin SW 11,

Snkrafttrei«»
Die Bekanntmachung tritt

15. Juni 1917 in Kraft.
Bekanntmachung vom 15 Oftob

P

2519/8 . 15 . B . 5 , betreffend
für elektrische Maschinen, 5; rn 3^
SInnarntp rtiifnohnhotiApparate, aufgehoben.

Frankfurt(Main), denl 5.J ^ j
Stelln (A.

de» 18

Bekanntmach,,
L. 100/5. 17. K. « ,

^eh-, Rot-, Dam-, G
Hunde-, Schweine- ^

hundfelle«.
Vom 13. Juni IS17

Die nachstehende Bekanntmachung mi'
de« Gesetzes über den B-lagerunÜ
4. Juni 1851, in Verbindung3
00 m 11 . Dezember 1915 ( Reichs
813) — in Bayern auf Grund bn
Verordnung vom 31. Juli '1914
»ang der vollziehenden Gewalt auf fe,
Hörden beireffend, ferner des Gesetzes bet,,
preist, vom4. Aug. 1914 (Reich,-Ges-
339) in der Fassung vom 17. De,
(Reichs-Gesetzbla» Seite 516), j„
mit den Bekanntmachungenüber' die%
dieser Gesetze« vom 31. Januar 1915
tembcr 1915, 23. März 1916 (5»cjj
1915 Seile 25 und 603,1916 S 1,
22. März 1917 Reichs-Gesetzbl. S. 253)
meinen Kenntnis gebrach, mit dem Bemeik,»
widerhandiungeo gemäß den in der
abgedruckten Bestimmungen bestraft wert
nicht nach den allgemeinen Strafgesch,
Strafen angedrohl find. Auch kann0«
de« Handelsgewerbesgemäß der Bekam
zur Fernhali ung unzuverläfiger Pech
*) Mit Gefängnis bi, zu einem Jahr

Geldstrafe dis zu zehntausend Mark
einer dieser Strafen wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise üch,
2. wer einen anderen zum Abschluß ei„

träges auffordert, durch den diek
überschritten werden oder sich zu eiw
Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der von ei^
forderung (88  3 . 3 des Gesetze, b«
Höchstpreise) betroffen ist, beiseite«
schädig! oder zerstört; 1

4. wer der Aufforderung der zustächg
Hörde zum Verkauf von Gegenswi,
die Höchstpreise festgesetzt sind, nijl
kommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen, für...
preise festgesetzt sind, den znstüM«
amten gegenüber verheimlicht; -

«. wer den nach8 5 de« Gesetze», k
Höchstpreise, erlassenen AusführiH
mungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlung-
Nummer1 oder 2 ist die Geldstrafe
auf das doppelte des Betrages zu de,
den der Höchstpreis überschritten worbet,
in den Fällen der Nummer2 überschritt«,
sollte; übersteigt der Mindestbeirag zeh,
Mark, so ist auf ihn zu erkennen. I>-
mildernder Umstände kann die Geldstrafe kl
bie Hälfte des Mindestb.träges ermäßigt,

Bei Zuwiderhandlungen gegen NummerI
kann neben der Strafe angeorünel meid«,
die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen Jf
bekanntzumachen ist; auch kann nebenG-P
strafe auf Verlust der bürgerlichen Ehr«
erkannt werden.

Reben der Strafe kann auf Einzieh»«:
Gegnstände auf die fich die strafbares
bezieht, erkannt werden, ohne Unterschied, i
dem Täter gehören oder nicht.



Apteaiber 1915 (Reichs-Gesetzbl.
«erde».

§ 1
„ ,. n„tmachung betroffenen
^A,ge « stS » d - .

^kann'machung weiden betroffenstlv
Dam- und Gemswild;

"̂ i,»d wilden Schweinen;
""̂ von der Bekanntmachungwerden

jn i0 en Tiere, die Eigentum der
.Mine si»d-^

Söckstpreife.AS rechtzeitig geliefertes Gefalle.
. '̂liefert'st da» Gefälle, das nicht

Jffl B« 10  der BekanntmachungNr.
R- A meldcpflichtig geworden

der Verleilungrstelle(Kriegsleder
«"" -,1 für die im § 1 bezeichneten Felle
f snei« darf den im § 3 festgesetzten

* EUi * der im § 5 vorzeschriebcnen

Grenzen ist der Höchstpreis
,ÜJ JJJßt und Beschaffenheit der Felle oer-

und Abzüge müffen aur den an
.M "g.gelle(KriegSleder Aktiengesellschaft)

Iiechnungen ersichtlich sein-
'kung:  Es ist zu beachten, daß der
"derjenige Preis ist. den die Bert ei
le (KriegSleder Aktiengesellschaft) höch
« darf- Bei den gemäß der Bekannt-

L ‘50/5. 17. K R. A. erlaubten
^Iraeschäften über Felle müffen deshalb

, festgesetzten Grundpreise  je nach
Mus- entsprechend niedriger  ange-
^ Die im 8 5 bestimmten Abzüge find

Mlungrstufen voll  zu rechnen.
für nicht rechtzeitig abgelirfertrs

I rechtzeitig geliefert ist dar Gefälle, das
k, oder§ 10 der BekanntmachungNr.
i 17. K. R. A. meldepflichtig geworden
I^ n nachträgliche Veräußerung gemäß8
1«nannten Bekanntmachung nicht erlaubt

„on der Berteilungsstelle(kriegsleder
Schaft) für nicht rechtzeitig geliefertes
* zahlende Preis darf 90 v H. de»

, L̂jjafcea . dieses Paragraphen festgesetzten
nicht übersteigen.

r § 3
Grundpreis.

»Srundprei« darf höchsten» betragen für
1steh-.Dam«und GemSwildfelle. volltrocken,
» rothaarige oder graue kurzhaarige

Felle4 Mk. für 1kg Trockengewicht,
b) graue langhaarige oder doppelhaarige

Felle3 Mk. für lkg Trockengewicht;
tsiotmldfelle, volltrocken,
i) rothaarige oder graue kurzhaarige Felle

3.25 Mk. für 1 kg Trockengewicht,
b) graue langhaarige Felle 3,50 Mk. für

1 kg Trockengewicht;
lHundeselle

gesalzen 0,70 Mk. für 1 kg Grün¬
gewicht,

vvlltrocken 1,20 Mk. für 1 kg Trocken¬
gewicht;

Echweinefelle
i) Felle von zahmen Schweinen

gesalzen 1,70 Mk. für
Grüngewicht,

volltrocken 3,40 Mk. für
Trockengewicht;

h Felle von wilden Schweinen
gesalzen 1,10 Mk. für

kg

kg

vvlltrocken 2,20 Mk. für 1 kg
_ Trockengewicht.
i Seehundfelle

gesalzen 3,50 Mk. für 1 kg Salz«
gewicht.

8 4
»tfchaffenheit der Felle.

*«*eGrundpreis(8 3) gilt nur:
')bei Fellen von Reh-, Rot», Dam«. Gems¬

wild, Hunden und Seehunden, die mög.
lichst fleifchsrei. mit Kopfhaut, jedoch ohne
Kopsk,wchen und ohne Beinknochen äur
Ablieferung kommen;

d) bei Schwrinesellcn, vie mit Kops(jedoch
bis zu den Augen ohne Schnauze abge-
schnitten), ohne Füße, ohne Schwan, und
ohne Ohren abgezogen sind;

o) bei trockn abzulieserndcm Gefälle, wenn
es vvlltrocken ist;

ä) bei gesalzenen Schweine- und Hundefellen,
wenn da» durch Wiegen ermittelte Grün¬
gewicht in unverlüschlicher Schrift(z. B.
durch geeigneten Tintenstift) auf der
Fleischseite der Felles vermerkt ist;

v) bei Fellen von Reh-, Rot-, Dam- und
Gemswild. Schweinen und Hunden, die
nicht gesalzen werden konnten, wenn da»
Gewicht in volltrocken.m Zustande durch
geeigneten Farbstift aus der Fleischseite
de» Felles vermerkt ist.

8 5
Abzüge vom GrundpreiA.

Der Höchstpreis ist um den Gesamtbetrag der
nach den folgenden Bestimmungen zu berechnenden
Abzüge niedriger als der Grundpreis:

1. für Gefälle, da« nicht den Bestimm¬
ungen de« ß 4 en spricht,

2. sür Felle, dt« stark mit offenen Enger-
lingm oder Geschwüren behaftet find.

3. sür stark haarlaflende und verstunkene
Felle,

4. sür stark im Kern zerschoffene Felle,
5. sür stark zerschnittene und stark löcherige

Felle
um je V| , jedoch insgesamt nicht mehr
als die Hälfte de» Grundpreises,
6. für ganz besonders schwer beschädigte,
sogenannte Brack-Brack Felle, um insge¬
samt2/b 1)£® Grundpreises.

8 6
Zahlrsngsbedtvgungen.

Die Höchstpreise schließen den Umsatzstempel und
die Kosten der Salzung und einmonatigen Lager¬
ung, ferner die Kosten der Beförderung bis zum
nächsten Güterbahnhof oder bi» zur nächsten Anlege-
teile des Schiffes oder Kahnes und dir Kosten
)er Verladung ein und gelten für Barzahlung.

Wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen bi«
2 v. H. Jahreszinsen über ReichSbankdiSkont hinzu-
geschlagen werden.

8 7

Der Bundesrat hat auf Grund de» 8 3 de»
Gesetze» über die Ermächtigung de» Bundesrat«
zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom4. August
1914 (Reichr-Gesetzbl. S . 337) folgende Ver¬
ordnung erlaffen:

8 i
Beim Schlachten von Rindern, einschließlich

der Kälbcr, von Schafen uno Ziegen darf der
Halrschnitt(Schächkschnilt) nur beim rituellen
Schächten durch die hierzu bestellten Schächter an¬
gewendet weiden. Im übrigen ist d:r Halsschnut
verboten.

Aus Notschlachiungen, bei denen die Zuziehung
eine» Schlächler» nicht rnöglich ist, findet da»
Verbot de» Abs. l keine Anwendung.

8 2
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung

werden mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und
mit Geldstrafe bi« zu eintausendsünshundertMark
oder mit einer dieser Strafen bestraft.

8 b
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Verkündung in Kraft. Der Reichskanzlerbestimmt
den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin» den3.Juni 1917.
Der Stellvertreter de» Reichskanzler»

Dr. Helfferich.

Teil.

Der Krieg.
>Vl'8 Großes Hauptquartier,  14 . Juni.

Amtlich).
Westlicher Kriegsschauplatz:

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
Sowohl in Flandern wie im Arloi» war nur

in einzelnen Abschnitten der Artilleriekampf leb¬
hafter. Oestlich von Ipern sprengten wir mehrere
Minen, die in der englischen Stellung Verheer¬
ungen anrichteten. Zu kleinen Vorfeldkämpfen kam
er südlich der Douve; die Lage ist unverändert
geblieben.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
Bei Vauxaillon(nordöstlich von Soifson») griffen

die Franzosen nach mehrstündigemFeuer an; ste
wurden zurückgewiesen. Sonst blieb die Artillerie
täiigkeit meist gering.

Heeresgruppe Herzog Albrecht.
Nicht» besonderes.

Zurückhatte» von Vorräten.
Bet Zurückhalten von Vorräten ist Enteignung

zu den gemäß8 2L (AnmerkuNg) für die betreffende
Lieferungsstuse in Betracht kommenden Preisen,
höchstens jedoch zu den unter§ 2b für nicht recht¬
zeitig gelieferte» Gefälle festgesetzten Höchstpreise zu
gewärtigen.

§ 8
Ausnahme «.

Anträge aus Bewilligung von Ausnahmen find
an da» Lederzuweisungsamt(Lederweldestelle) Berlin
W 9. Bndup-ster Straße5, zu richten. Die Ent¬
scheidung behält fick der unterzeichnet« zuständige
Militärbesehlshaber vor.

8 9
Inkrafttreten.

Die Bekanntmachungtritt am 13. Juni 1917
in Kraft.

Frankfurt(Main), den 13. 6. 1917.
Stellv. Generalkommando

des 18. Armeekorps.

Wir Wilhelm, von Gotte» Gnaden Deutscher
Kaiser, König von Preußen rc.
verordnen im Namen de« Reichs, nach erfolgter
Zustimmung des Bundesrats und de» Reichstags,
oas folgt:

§ 1
Dar Pofifcheckgefetz vom 26 März 1914

Reichs-Gefctzbl. S . 85) wir!, dahin geändert:
Der 8 3 Abs . 1 erhält folgende Fassung:
Auf jedem Konto muß. solangee» besteht,

ine Stammeinlage von 25 Mark geballen werden.
8 2

Diese« Gesetz tritt mit der Verkündung in
Kraft. Urkundlich unter Unserer Hüchfieigenhändigen
Unterschrift und beigedrucktetziKaiserlichen Jnfiegei.
Jegeben Großes Hauptquartier, den 30 Mai 1917.

Wilhelm
von Bethmann Hollweg.

Ein Geschwader unserec Großflugzeuge erreichte
gestern mittag London, wars über der Festung
Bomben ab und beobachteie bei klarer Sicht gute
Treffwirkung. Trotz starken Abwehrfeuers und
mehrerer Lustkämpfe, bei denen ein englischer
Flieger über der Themse abstürzle, kehrten alle
Flugzeuge unversehrt zurück.

Qestlicheu Kriegsschauplatz
Die Gesechtriätigkeit hielt sich in den üblichen

Grenzen. Die russischen Flieger sind in letzter,
Zeit wieder tätiger geworden. Sie stießen mehr¬
fach über unsere Lmin vor; seil Anfang Juni
wurden fünf adgeschoffen. Bombenabwurf auf
Tukkam wurde gestern durch Luftangriff auf
Schilok vergolten.

Mazedonischen Front
Keine wesentlichen Eceigniffe.

Der Erste Generalquartiermeister.
Ludendorff.

Lokale und provinzielle Nachrichten.
* Ufi« ge« . 15. Juni. Se . Majestät der

König Ferdinand von Bulgarien  besuchte
in treuer Anhänglichkeit zu Ustngen in Begleitung
seiner beiden Söhne, der Thronfolger» Bori«
und des Prinzen Kprill,  nebst Gefolge gestern
Nachmittag gegen 8 Uhr unsere Stadt. Der
Besuch erfolgte überraschend, und nach Bekannt¬
werden der Ankunft übernahmen die Herren Stadt-
perordnetenvorsteherWerder, Dekan Bohri» und
Bürgermeister Lißmann die Führung durch den
in schönstem Sommerschmuck sichenden Schloß¬
gurten. Nach eingehender Besichtigung de» Parke»
und de» Walraddenkmals begaben sich die hohen Gäste
zur ev. Kirche. Auf dem Wege dorthin begrüßte Se.



Majestät König Ferdinand den ihm von seinen
früheren Besuchen her bekannten Herrn Seminarober»

lehrer a . D . Franke , mit welchem er recht herz¬
liche Worte wechselte . Bei dem Besuche der
Fürstengruft sprach sich Se . Majestät sehr aner¬

kennend über die neue Einrichtung der Gruft , die

man dem Fürsten verdank ' , aus . Auch gefiel ihm
besonders die Neuherstellung des Innern der Kirche.
Vor dem Besteigen der Automobile richtete der
König der Bulgaren Worte der Danke » an die

ihn begleitenden Usinger Herren und gab gegen¬

über Herrn Dekan Bohris seiner Freude Ausdruck,
wieder einmal in dem „ lieben Usingen " geweilt
zu haben . Während einer von den inzwischen

zahlreich erschienenen Usinger Einwohnern bärge-
brachten Ovation verließen die Fürstlichkeiten nach
etwa 1 -stündigem Aufenthalt wieder unsere Stadt.

* Am 13 . 6 . 17 . find zwei Bekannmachungen
betreffend „ Beschlagnahme und BestandSerhebung
von rohen Reh -, Rot -, Dam . und Gemswild -,
Hunde - , Schweine - und Seehundfellen , von Wal¬
roßhäuten , Renn - und Elentierfellen sowie von Leder
darau « " . „ Höchstpreise aon Reh -, Rot -, Dam »,
GewSwild - , Hunde -, Schweine - und Seehundfellen"
,rlaflen worden . Der Woltlaut der Bekannlwach.
ungen ist in dem heurigen KreiSbiatl abgedruckt.

— Mönstadt , 15. Juni. Adolf Nteder-
häußer von hier wurde mu dem „Eiserne , Kreuz"
ausgezeichnet.

— Weildrrrg , 14. Juni. Herrn Veterinärrat
Emmerich dahier wurde das „ Verdieustkreuz für
Kriegshilfe " verliehen.

— Montabaur , 11. Juni. Die Leiche
de» Postmeisters Gustar Trip » von hier , weicher
sich vor einigen Tagen mit dem Vorhaben , sich
da » Leben zu nehmen , aus feiner Wohnung entfernt
hat , ist heute vormittag im Spiesweiher . Gemarkung
Montabaur , ausgefunden worden.

Bermi schtk Nach richten.
— Worms,  10 . Juni . Tie diesjährige

Mandelernte in der nahen Pfalz daif als eine
gute bezeichnet werden . Grüne Mandel » werden
soeben zu Einmachzwecken gebrochen und an die
Konseroenfabrikeu abgelüfett . Für den Zeniner
werden 18 — 17 Mart gezahlt . In der Gemarkung
Deidesheim stehen allein 4000 Mandeibäume , die
den Besitzern eine respeklabie Einnahme bringt.

— Grünstadt,  9 . Juni . Bei der Ausnahme
de » NachlaffeS der jchr ärmlich lebenden Witwe
Peter Mayer in Allrheim fanden sich 930 Mk.
in Gold , 2700 Mk . in Silber und Papiergeld
sowie 7000 Mk . Kriegsanleihe.

— Mettmann  Rheinland ), 13 . Juni . Bei
einem Gewitter über dem Rheinland schlug der
Blitz hier in eine Gruppe von Mi Personen , die,
vom Baden zurückkehrend , Schutz unter einem Baum
in der r - lstraße suchten . Ein im B -reinSlaz - relt
zu Mettmann nntergebrachter Soldat wurde sofort
getötet , während die beiden anderen Personen ge¬
lähmt nach Hause gebracht werden mußten . Eine
erneute Mahnung , sich bei Gewtltr nicht unier
«inen Baum zu stellen.

— Berlin,  8 . Juni . Zu einer Zeitung » .
Verkäuferin am Bahnhof Schmargendorf kam ein
kleiner Junge gelaufen und bestellte atemlos , sie
möchte rasch mal noch einer nahen Konditorei
kommen . Ihre Mutter sei erkrankt , und ma»
wünsche sie telephonisch zu sprechen . In ihrer
Bestürzung eilte die Verkäuferin nach der Konditorei
und erfuhr erst dort , iaß die Bestellung erdichtet
war . Al » sie zurückkehcte , fand sie ihre Kaffe
geleert . Der kleine Taugenichts Halle sie weggelockt
und ihr 95 Mk . gestohlen.

— Berlin,  13 . Juni . Am Sonntag Morgen
betrat da » Haus Kurfürstendamm 61 eine unbe»
kannte Frau von etwa 30 Jahren und ging nach
dem dritten Stock hinauf . Hier legte sie Mantel,
Jackett , Rock und Stiefel ab. zwängte sich durch
ein nur 25 Zentimeter breite » Luftfenfter und sprang
mit einem gellenden Auslachen auf den Hof hinab,
wo sie tot auf dem Pflaster liegen blieb. Die
Persönlichkeit der Toten konnte noch nicht festgestelltwerden.

Gras -Verkauf.
Am Montag , de « 18 . Juni 1917.

nachm . 3 Uhr wird der diesjährige Graierirag
(Heu und Grummet zugleich) vo» den
Domänenwiefen bei der Langeubacher
Mühle hinter Bahnhof Audenschmiede
an Ort und Stelle öffentlich meistbietend verkauft.

Kgl . Domänenrentamt Weilburg.

Glüs-UrrAeigerlllig.
Samstag , de« 16 . Juni 1917 , uach.

mittag « 3 1/ » Uhr wird der Grarwuch » der selbst-
bewirtschafteien Wiesen in der Gemarkung Hausen-
Arnsbach öffentlich meistbicte >d versteigert werden.

Bei Bürgschaftsleistung kann ZahiungSaurstand
bis Martini l. Js . gewährt werden.

Höchst a . M .. den 25. Mai 1917.
l )_ Kgl DomSn « Rentamt

HellMs-Derftkigemg.
Samstag , den 16 . Juni » vormittag«

9 Uhr . wird auf der Viehweide bei Merzhausen
das HkUgra « von 40 Morgen Wiese öff nrlich
meistbietend verkauf ' .

Simmentaler Rindviehzuchtverein.
1) G Peter.

Kutztllltz-Uerkllllf.
Die Gemeinde Neuweilnau verk .ust gelegentlich

des fiskalischen Nutzholzverkaufs am 21 . Juni
d. Is¬
is Eichen-Stämme von 5,37 Fstm.
11 Eschen- Stämme von 6,29 Fstm.

Reuweilna « , den 15. Juni 1917.

*)
Der Bürgermeister.

Ott.

3nunser GenosienschaflSregister ist am 11.Juni
1917 die mit Satzung vom 4 . Juni 1917

unter der Firma . . Landwirtschaftliche Be¬
zugs . und « bsatzgeuofseuschaft. einge»
trageue Genofsenfchaft mit unbeschränk¬
ter Haftpflicht . Altweilnau i . Taunus"
mit dem Sitze in Altweilnau i. Taunus errichtete
Genoffenschaf ! ungeiragen worden.

Gegenstand des Unternehmens ist : 1) Gemein-
fhafilicher Einkauf von B -rbrauchsstoffen und
Gegenständen de» landwirtschafilichen Betrieb » ;
2 ) gcmeiuschafiiicher Verkauf landwirtschaftlicher
Erzeugnifle . Vorstandsmitglieder sind : Wilhelm
Sachs , Landwirt und Bürgermeister , Heinrich
Oriopp , Lanüwirl . Wilhelm Seel , Landwirt , in
Altweilnau.

Die öffentlichen Bekanntmachungen ergehen
unter der Firma der G - oflenfchaft , gezeichnet von
zwei Vorstandsmitgliedern in dem „ Naffauischen
Genoffenschafirblott " zu Wiesbaden . Die Willen «,
erklärungen de« Verstandes erfolgen durch zwei
Vorstandsmitglieder . Die Zeichnung geschieht in
der Weise , daß die Zeichnenden zu der Firma der
Genoffenschaft ihre Namenrunterschrifl beifügen.

Die Emsicht der Liste der Gencsien ist in den
Dienststunden des GenU » jedem gestattet.

Ustnge« , den II Jum 1917
Königliches Amtsgericht.

Z -clx  Heuernte
empfehle:

Sensen,
Sensenwarfe,

Wetzte ! ne,
Rechen,

Ringe.
_Carl Löw , Mönstadt.

Erstklassige Milchkuh mit Kalb
zu verkaufen.

Gemeinderechner H » Wifstg , Heinzenberg.

Krtmiitmuh»«, der 3*
Diese Woche ( 11 6 bi« 1 »

Irischem Fleisch einschließlich - h ' ( !
karle 300 Gramm zur Abaad,

Verkaufsstellen sind:

Metzgereien Steinmetz . Phjn ^ ,,
3 « der Metzgerei Steinmetz^ #l*

zur Ausgabe. 5
Ficifchabholungszeiten;

7 — 8 Uhr Bezirk 4
8 - 9 Uhr Be," //

9- 10 Uhr Be ‘
10- 11 Uhr BeM 3

Ustuge » . den 15. Juni i9l?
Städtisches Lebe
q,D er  Man«ißman n

Theater inlä
,Zum AdlerT• 9 *- - ■

Direktion Hermann RacpJ
Inhaber der Prädikate für höhere, ? ^

Sonntag , den 17.
Kasteuöffuung 7 Uhr

Schauspiel in 5 Hfetei
von GCUlbelm Weyer -sz

Karten im Vorverkauf in der BuchhaM
und im Adler : 1 . Platz (numeriert)
2 . Platz 80 Pfg — An der Abendk/ß
(numeriert ) 1.50 , 2 Platz 1 ' PlMde

Nachm . 4 Uhr. I

6oldbär
oder : Die verzauberte Kl

Märchen in 5 Akten vo«
Karten nur an der Kaffe : 1. “

_2 . Platz 30 Pfg . '

Wachsamer , sehr treuer

Rattenpinscher
weil überzähl , in gute Hände abzugek»

E. Hupp , Ustnger Ouarp
) Telefon Nr . 15.

_ wücn„

Gebrauchte Mähmaschm
iu verkaufen . (*) Christian Philj *

20 Zentner Haferstrch I
zu verkaufen.

Wilh . Anton Becker,

IM

zu verkaufen.
3 Wagen Stroh

Hch. Werner,

Gottesdienst in der evangelisch« !
Sonntag , den 17 . Juni 1917.

2 . Sonntag nach Trinitatis
Vormittags 10  Uhr.

Predigt : Herr Dekan Bohris.
Lieder Nr . 27 , 1— 2. — Nr . 233,1 - t»

Im Anschluß an den Gottesdienst Ml
„ . lehre statt.
Nachmittags 1' / , Uhr : Kinder - otl.

Lieder : Nr . 427,1 - 3 . Nr . 398 midi
Amtswoche : Herr Dekan Bohris

Gottesdienst in der katholische» Ä
Sonntag, den 17 . Juni 1917. “

Vormittags 9»/, Uhr . — Nachmittags 2

Hierzu da » „ Illustrierte
blatt " Nr . 24 und des

Wochenblatt Nr . 21.
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